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Vorwort 

  
Prof. Dr. Friedemann Sternel ist Anfang September 2023 verstorben. Des-

halb hat der Verlag mich gebeten, die Begleitung dieses Werkes zu überneh-
men. Das will ich gerne tun.  

Die neue Koalition hat bereits einige auch sehr strittige Projekte mit Aus-
wirkungen für das Mietrecht umgesetzt. Deshalb ist die vorliegende Neuaufla-
ge erforderlich, um den Bedürfnissen der Praxis gerecht zu werden.  

Besonders bedeutsam sind die durch das Gesetz zur Änderung des Gebäu-
deenergiegesetzes, zur Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches, zur Ände-
rung der Verordnung über Heizkostenabrechnung, zur Änderung der Be-
triebskostenverordnung und zur Änderung der Kehr- und Überprüfungsord-
nung vom 16. Oktober 2023 (BGBl. I Nr. 280) ergangenen Änderungen. Die 
dort vorgeschriebenen Anforderungen an Heizungsanlagen gelten nicht nur 
für selbstgenutztes Wohneigentum, sondern auch für Mietwohnungen. Des-
halb wurden durch das Gesetz auch die Duldungs- und Mieterhöhungsvor-
schriften des BGB geändert. Wegen der in Zukunft überwiegenden Behei-
zung von Wohnungen durch Wärmepumpen wurde das Wärmepumpenprivi-
leg in der Heizkostenverordnung aufgehoben, so dass auch bei diesen 
Heizungen demnächst eine verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung 
erfolgen muss. Konsequenterweise wurden die Stromkosten jetzt ausdrücklich 
als Brennstoffkosten in der Betriebskostenverordnung definiert.  

Wegen des politisch gewollten Abschieds vom Verbrennermotor ist der 
Ausbau einer ausreichenden Ladestruktur für E-Fahrzeuge von besonderer 
Bedeutung. Dies betrifft auch den vermieteten Wohnungsbestand. Deshalb 
wurde das Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungs-
infrastruktur für die Elektromobilität (GEIG) vom 18.3.2021 (BGBl. I 354) als 
Nr. 13 in die Sammlung aufgenommen.  

Die in Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine erfolgten Be-
schränkung der Energielieferungen als Folge der unverantwortlichen Abhän-
gigkeit von russischen Gaslieferungen haben den Verordnungsgeber veranlasst, 
zur Vermeidung einer Versorgungskrise tätig zu werden. Außerdem musste 
auf die exorbitanten Preissteigerungen für die noch vorhandene Energie rea-
giert werden. Dies gilt für die Auswirkungen der inzwischen schon wieder 
ausgelaufenen Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurz-
fristig wirksame Maßnahmen (Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnah-
menverordnung – EnSikuMav) vom 26.8.2022 (BGBl. I 1446), die noch für 
einige Zeit Bedeutung haben kann (Nr. 13b) und die noch ein Jahr geltende 
Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame 
Maßnahmen (Mittelfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung 
– EnSimiMav) vom 23.9.2022 (BGBl. I 1530) (Nr. 13a). Außerdem wurden 
das Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz vom 20.12.2022 (BGBl I 2560) 
(Nr. 13c) und das Strompreisbremsegesetz vom 20.12.2022 (BGBl I 2512) 
(Nr. 13d) (jeweils geändert durch Änderungsgesetze vom 21.4.2023 (BGBl. I 
Nr. 110) und 26.7.2023 (BGBl. I Nr. 202), mit den für das Mietverhältnis 
wichtigen Vorschriften, auszugsweise abgedruckt. Etwas versteckt enthält auch 
das Gesetz über eine Soforthilfe für Letztverbraucher von leitungsgebundenem 
Erdgas und Kunden von Wärme vom 15.11.2022 (BGBl I 2035) in Art. 3 
Regelungen über Betriebskostenvorauszahlungen (Nr. 14), die deshalb jetzt 
aufgenommen wurden. 
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Durch das Brennstoffhandelsgesetz wurde eine nationale CO2-Bepreisung 
in der Bundesrepublik eingeführt. Um der davon erhofften Anreizfunktion 
auch im Mietrecht zum Durchbruch zu verhelfen, hat der Gesetzgeber das 
Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz vom 5.12.2022 (BGBl. I 2154) erlassen, 
das erhebliche Auswirkungen auf die Heizkostenabrechnung hat und dem 
Mieter von selbstbeheizten Wohnungen und Häusern einen Erstattungsan-
spruch gegen den Vermieter einräumt (Nr. 15).  

Das Mietspiegelreformgesetz (MsRG) vom 10.8.2021 (BGBl. I 3515) und 
die in seinem Gefolge von der Bundesregierung erlassene Mietspiegelverord-
nung (MsV, Nr. 3) vom 28.10.2021 (BGBl. I 4779) haben ab 1.7.2022 die 
Zuständigkeit für die Erstellung von Mietspiegeln neu geregelt. Zuständig sind 
nicht mehr die Gemeinden, sondern jetzt die nach Landesrecht zuständigen 
Behörden. Deshalb wurde als Nr. 1c eine Liste der landesrechtlichen Zustän-
digkeiten mit aufgenommen. 

Die Begrenzung der Wiedervermietungsmiete ist regional abhängig davon, 
dass die entsprechende Gemeinde in eine wirksame Landesverordnung aufge-
nommen wurde. Eine Liste der Gemeinden, die in eine solche Verordnung 
aufgenommen wurde ist jetzt als Nr. 1b abgedruckt. 

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/1972 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über den europä-
ischen Kodex für die elektronische Kommunikation (Neufassung) und zur 
Modernisierung des Telekommunikationsrechts (Telekommunikationsmoder-
nisierungsgesetz) (BGBl. I 1858) bezweckt der Gesetzgeber den Ausbau des 
schnellen Glasfaserinternets. Geändert wurden hierdurch Abrechnungsvor-
schriften der BetrkV und Duldungs- und Mieterhöhungsvorschriften des 
BGB. 

Digitaler Produkte spielt in unserer Informationsgesellschaft eine immer 
größere Rolle. Deshalb hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Umsetzung 
der Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung 
digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen vom 25.6.2021 (BGBl. I 2123) 
diesen Bereich umfassend neu geregelt. Die mietrechtlich bedeutsamen Vor-
schriften wurden deshalb in Nr. 1 mit aufgenommen. 

Dafür wurden die heute gar nicht oder nur in äußerst selten Fällen bedeut-
samen Vorschriften des Baukostenzuschussgesetzes, des Schuldrechtsanpas-
sungsgesetzes, des Miethöhegesetzes, des Preisangabengesetzes und der bis 
31.8.2001 geltenden Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzesbuches in die 
Sammlung nicht weiter aufgenommen. 

Aktualisiert wurde die Einführung zum Mietrecht. Dass mit der Einfüh-
rung nicht mehr als eine Übersicht gegeben werden kann und soll, versteht 
sich von selbst. 
  
Gelsenkirchen, im Dezember 2023 Ulf Börstinghaus 
 
 


